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  EINWOHNERGEMEINDE MATTSTETTEN 
 
 

 
 

B o t s c h a f t 
 
des Gemeinderates an die stimmberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger der Einwohnergemeinde Mattstetten für die ordentliche 
Gemeindeversammlung vom Dienstag, 18. Juni 2019,  
20.00 Uhr, im Mehrzweckgebäude Mattstetten. 
 

T r a k t a n d e n 
 
1. Jahresrechnung 2018 
 Genehmigung Jahresrechnung 2018 

 
2. Kreditabrechnungen 
 Ersatz Beleuchtung Mehrzweckanlage 
 Ersatz Wasserleitung Scheuergasse 
 
3. Information über die Schliessung Scheuergasse 
 
4.  Mitteilungen des Gemeinderates 
 
5. Verschiedenes 
 
Die Jahresrechnung 2018 liegt 30 Tage vor der beschlussfassenden Versammlung öffentlich bei 
der Gemeindeverwaltung Mattstetten auf. Die Unterlagen zu den übrigen Geschäften liegen 20 
Tage vor der beschlussfassenden Versammlung öffentlich auf. Der Gemeinderat verweist zudem 
auf die Botschaft, welche jeder Haushaltung im Mai 2019 zugestellt wird. 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung 
schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen (Art. 63ff 
Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). 
Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse 
nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, welche am 18. Juni 2019 das 18. Altersjahr erreicht haben, in 
kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
Mattstetten angemeldet sind, werden zur Teilnahme an dieser Versammlung eingeladen. 
 
EINWOHNERGEMEINDE MATTSTETTEN 
Der Gemeinderat 
 

Bitte nehmen Sie die vorliegende Botschaft  
an die Gemeindeversammlung mit 
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Traktandum 1 Jahresrechnung 2018 
 Genehmigung der Jahresrechnung 2018 
  
 
Referent Hans-Peter Kiener 
 Ressort Finanzen 
 
Vorwort 
Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 11‘971.30 ab. Im 
allgemeinen Haushalt wird ein Ertragsüberschuss von CHF 13‘117.65 erarbeitet. Die 
gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen schliessen mit einem Aufwandüberschuss von  
CHF 1‘146.35 ab. 
 
Der Ertragsüberschuss allgemeiner Haushalt von CHF 13‘117.65 wurde dem Eigenkapital  
(Bilanzüberschuss) gutgeschrieben.  
 
Gemäss Art. 84  der kant. Gemeindeverordnung müssen Einlagen in die finanzpolitische Reserve 
eingelegt werden, wenn im Rechnungsjahr in der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt ein 
Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die 
Nettoinvestitionen sind. Im Rechnungsjahr 2018 mussten CHF 79‘226.80 eingelegt werden. 
 
Rechnungsergebnis 
Gesamthaushalt - Ertragsüberschuss CHF. 11‘971.30 
Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) - Ertragsüberschuss CHF 13‘117.65 
Wasserversorgung – Aufwandüberschuss CHF -4‘984.20 
Abwasserentsorgung – Ertragsüberschuss CHF 9‘694.10 
Abfallentsorgung - Aufwandüberschuss CHF -3‘556.25 
 
Vergleich Rechnung Budget 
Gesamthaushalt 
Ertragsüberschuss CHF 11‘971.30 
Ergebnis Laufende Rechnung gemäss Voranschlag CHF -68‘550.00 
Besserstellung gegenüber dem Voranschlag  CHF 80‘521.30 
 
Der Grund für die Besserstellung liegt darin, dass neu ein gewisser Unterhalt in den Bereichen 
Wasser und Abwasser aus der Spezialfinanzierung Werterhalt entnommen werden darf. 
 
Allgemeiner Haushalt/Steuerhaushalt 
Ertragsüberschuss CHF 13‘117.65 
Ergebnis Laufende Rechnung gemäss Voranschlag CHF 0.00 
Besserstellung gegenüber dem Voranschlag  CHF 13‘117.65 
 
Die Einwohnerzahl ist im Jahr 2018 mit 568 Personen leicht zurückgegangen. Der budgetierte 
Steuerertrag bei den natürlichen Personen hat stagniert. Ein Teil der Nachzahlungen aus den 
Vorjahren musste aufgrund definitiver Taxationen zurück erstattet werden. Aufgrund der hohen 
Steuererträge in den Vorjahren, erhöhte sich der Beitrag in den kant. Finanzausgleich um CHF 
56'686.00. Die gebildeten Rückstellungen von CHF. 90‘000.00 bei den Steuern juristische 
Personen wurden unverändert belassen. Das festverzinsliche Darlehen beträgt CHF 300‘000.00. 
Es muss Ende 2019 zurück bezahlt werden. Der Bilanzüberschuss beträgt CHF 1‘261‘324.18. 
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Die externe Revisionsstelle hat am 29. April 2019 die Revision durchgeführt. 

 
Antrag des Gemeinderates 

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen. 
 
 

Die detaillierte Jahresrechnung 2018 können Sie bei der Gemeindeverwaltung beziehen. Darin 
ist jedes einzelne Konto aufgeführt.  
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Traktandum 2 Kreditabrechnungen 
 
Ersatz Beleuchtung Mehrzweckanlage 

Referent: Hans-Peter Kiener 
 Ressort Finanzen, Liegenschaften 
 
Bewilligter Kredit GV vom 07.12.2017 CHF 85‘000.00 
 
Total Ausgaben  CHF 83‘863.10 
 
Kreditunterschreitung  CHF   1‘136.90 
  =========== 
Antrag des Gemeinderates 
Von der Kreditabrechnung wird Kenntnis genommen. 

 

 
Ersatz Wasserleitung Scheuergasse  
Referent: Christian Haueter 
 Ressort Präsidiales, Personal, Landwirtschaft, Regional- und Ortsplanung 
 
Bewilligter Kredit GV vom 05.06.2018 CHF 145‘000.00 
 
Total Ausgaben  CHF 131‘435.00 
 
Kreditunterschreitung  CHF   13‘565.00 
  ============ 
Antrag des Gemeinderates 
Von der Kreditabrechnung wird Kenntnis genommen. 

 
 
Traktandum 3 Information über die Schliessung Scheu ergassse 
 
Die Schliessung der Scheuergasse und Hohrainstrasse ist in Rechtskraft erwachsen. Sowohl die 
Signalisation wie auch die Baubewilligung sind rechtsgültig. 
Die Signalisation für die Schliessung der Scheuergasse soll per 1. September 2019 durchgesetzt 
werden.  
Über mögliche Ausnahmen für die Verbote wird anlässlich der Gemeindeversammlung vom  
18. Juni 2018 informiert. 
 
 
 
Traktandum 4 Mitteilungen des Gemeinderates 
 
 
Traktandum 5 Verschiedenes 
 
 


